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§ 1 
Firma, Sitz 

 
1. Die Gesellschaft führt die Firma 

 
WBE Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH. 
 

2. Sitz der Gesellschaft ist Eschweiler. 
 
 
 
 
 

§2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
1. Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung im Rahmen der Entwässerung, der 

Abfallbeseitigung, des Bestattungswesens, der Straßenreinigung, des Baubetriebs-ho-
fes einschließlich Straßenunterhaltung und einschließlich der Grünflächenpflege für 
Liegenschaften der Stadt Eschweiler anfallender Leistungen vorrangig für das Gebiet 
der Stadt Eschweiler. Die Gesellschaft ist für Beteiligungen anderer Kommunen im Rah-
men einer überörtlichen Aufgabenerfüllung offen zu halten. 
 

2. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet er-
scheinen, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Dementsprechend ist die Ge-
sellschaft insbesondere berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unter-
nehmen zu erwerben und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Vereinba-
rungen über eine Zusammenarbeit mit Dritten zu schließen. 
 

3. Die Gesellschaft ist so zu führen, dass die geltenden Gesetze, insbesondere die Vor-
schriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung 
NRW - GO NRW) beachtet werden und der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. 

 
 
 
 
 

§3 
Dauer, Geschäftsjahr 

 
1. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

 
2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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§4 
Stammkapital, Stammeinlage 

 
1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EURO 250.000 (EURO zweihundertfünfzig- 

tausend). 
 

2. Die Stadt Eschweiler übernimmt eine Stammeinlage in gleicher Höhe. 
 

3. Die Stammeinlage ist in voller Höhe sofort und in bar fällig. 
 
 
 
 
 

§ 5 
Organe der Gesellschaft 

 
Die Organe der Gesellschaft sind: 
 
1. die Gesellschafterversammlung, 

 
2. der Aufsichtsrat und 

 
3. die Geschäftsführung. 
 
 
 
 
 

§6 
Gesellschafterversammlung 

 
1. Die Stadt Eschweiler wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister 

der Stadt Eschweiler oder durch einen vom Bürgermeister vorgeschlagenen und vom 
Rat der Stadt Eschweiler bestimmten Beamten oder Angestellten der Stadt Eschweiler 
sowie durch sechs weitere, durch den Rat der Stadt Eschweiler benannte Person ver-
treten. Für jedes Mitglied der Gesellschafterversammlung ist ein stellvertretendes Mit-
glied zu bestellen. 
 

2. Jährlich findet mindestens eine Gesellschafterversammlung statt, und zwar spätestens 
vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres. Die Gesellschafterversammlung wird 
durch einen Geschäftsführer unabhängig von dessen Vertretungsmacht mittels einge-
schriebenem Brief, Telefax oder E-Mail einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn das Wohl 
der Gesellschaft dies erfordert oder wenn ein Gesellschafter dies verlangt. Beruft ein 
Geschäftsführer bzw. berufen die Geschäftsführer die Gesellschafterversammlung auf 
Verlangen eines Gesellschafters nicht innerhalb von zwei Wochen ein, ist der Gesell-
schafter selbst berechtigt, eine Gesellschafterversammlung einzuberufen. 
 

3. Die Gesellschafterversammlung ist mit einer Frist von mindestens zwei Wochen unter 
Mitteilung der Tagesordnung einzuberufen. Bei der Berechnung der Frist werden der 
Tag der Absendung der Einberufung und der Tag der Versammlung nicht mitgerechnet. 
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4. Eine nicht fristgemäß oder formgerecht einberufene Gesellschafterversammlung kann 
Beschlüsse nur fassen, wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und kein 
Gesellschafter Widerspruch gegen die Beschlussfassung erhebt. 
 

5. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Gesellschafter anwesend 
oder vertreten sind. Ist trotz ordnungsgemäßer Einberufung die Gesellschafterver-
sammlung nicht beschlussfähig, so ist die Einladung binnen einer Frist von zwei Wo-
chen mit einer Ladungsfrist von zwei Wochen zu wiederholen. Die Regelung gemäß Abs. 
3 Satz 2 gilt entsprechend. Die zweite Gesellschafterversammlung ist ohne Rücksicht 
auf die Anzahl der Anwesenden oder vertretenen Gesellschafter beschlussfähig. Hie-
rauf ist in der Einladung, die in diesem Fall per Einschreiben mit Rückschein zu erfolgen 
hat, hinzuweisen. 
 

6. Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung führt der Bürgermeister der Stadt  
Eschweiler. Stellvertretender Vorsitzender ist ein Mitglied der Gesellschafterversamm-
lung, das von der Stadt Eschweiler bestimmt wird. Die Gesellschafterversammlung be-
stimmt einen Protokollführer. 
 

7. Die Geschäftsführung nimmt an der Gesellschafterversammlung teil, soweit die Gesell-
schafter nicht Abweichendes beschließen. 
 

8. Über die Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die der Vorsit-
zende und der/ die Protokollführer/in zu unterzeichnen haben. In die Niederschrift sind 
jedenfalls Ort und Zeit der Versammlung, die Namen der Versammlungsteilnehmer so-
wie der Wortlaut der Gesellschafterbeschlüsse aufzunehmen. Jedem Gesellschafter ist 
unverzüglich eine Abschrift der Niederschrift zu übersenden. Die Niederschrift gilt als 
genehmigt, wenn kein Gesellschafter innerhalb von einem Monat nach Zugang der Nie-
derschrift widersprochen hat. Die unwidersprochene Niederschrift hat die Vermutung 
der Richtigkeit und Vollständigkeit für sich. 
 

9. Beschlüsse der Gesellschafter werden grundsätzlich in der Gesellschafterversammlung 
gefasst. Sie können jedoch auch außerhalb der Gesellschafterversammlung im Wege 
schriftlicher, fernschriftlicher oder durch Telefax erfolgender Abstimmung gefasst 
werden, wenn kein Gesellschafter diesem Verfahren widerspricht; die Teilnahme an der 
Beschlussfassung gilt als Zustimmung zu diesem Verfahren. Beschlüsse gemäß Satz 2 
sind in einer besonderen Niederschrift unter Angabe der Stimmabgabe der einzelnen 
Gesellschafter und des Abstimmungsergebnisses festzuhalten. Die Regelungen gemäß 
Abs. 8 gelten entsprechend. 
 

10. Zu den Gesellschafterversammlungen sind, sofern ein Gesellschafter dies generell oder 
hinsichtlich einzelner Tagesordnungspunkte wünscht, Sachverständige zur Beratung 
hinzuzuziehen. 
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§7 
Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung 

 
1. Je E U R O  50 (EURO fünfzig) Stammkapital gewähren eine Stimme. 

 
2. Die Gesellschafterversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit über alle Gegen-

stände, die nicht nach gesetzlichen Vorschriften oder nach den Vorschriften dieses Ge-
sellschaftsvertrages einer qualifizierten Mehrheit bedürfen. 
 

3. Beschlüsse über die folgenden Gegenstände bedürfen zumindest 75 % der abgegebe-
nen Stimmen: 
 
a. die Feststellung der Wirtschafts-, Investitions-, Erfolgs-, Finanz- und Perso-

nalpläne einschließlich der fünfjährigen Finanzplanung (nachstehend zusammen-
fassend auch: „Unternehmensplan") sowie etwaiger Nachträge sowie Abweichun-
gen vom Unternehmensplan; 
 

b. den Jahresabschluss und die Ergebnisverwendung; 
 

c. wesentliche Änderungen und/ oder Erweiterungen der Tätigkeiten sowie der Or-
ganisationsstruktur; 
 

d. grundsätzliche Konzeptionen der von der Gesellschaft zu errichtenden und zu be-
treibenden Anlagen; 
 

e. Grundzüge des Personalwesens und der Vergütungsstruktur, insbesondere Ver-
gütungen für Mitarbeiter außerhalb gültiger Tarifverträge sowie über den Ab-
schluss und die Änderung von Pensionsvereinbarungen; 
 

f. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken, grundstücksgleichen 
Rechten und Rechten an Grundstücken; 
 

g. Aufnahme und Gewährung von Darlehen, Übernahme von Bürgschaften und Ga-
rantien, Vergleiche, Verzichte und Erlasse; 
 

h. den Abschluss und die Änderung von Unternehmensverträgen nach §§ 291 f. 
AktG; 
 

i. den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen; 
 

j. den Abschluss, die Änderung oder die Kündigung von Verträgen über Dienst oder 
Werkleistungen der Gesellschaft im Auftragswert von mehr als EURO 200.000 
(EURO zweihunderttausend) netto im Einzelfall außerhalb des beschlossenen Un-
ternehmensplans oder einer, auch unbestimmten, Laufzeit von mehr als zwei Jah-
ren; 
 

k. den Abschluss, die Änderung und Beendigung von Verträgen mit der Stadt  
Eschweiler; 
 

l. Weisungen an Geschäftsführer; 
 



Gesellschaftsvertrag 
 
 
 
 
 

 
 
 

Stand: 04.10.20124 Seite 5 von 13 

Anlage 04 

m. die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder; 
n. die Aufstellung und Änderung etwaiger Geschäftsordnungen für die Geschäfts-

führer und den Aufsichtsrat; 
 

o. die Erteilung, die Beschränkung und den Widerruf von Prokuren und Generalvoll-
machten; für Prokuren gilt § 11 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 entsprechend. 

 
4. Soweit die Gemeindeordnung NRW dies verlangt, sind Beschlüsse der Gesellschafter-

versammlung erst zulässig, nachdem der Rat der Stadt Eschweiler zu diesen Beschluss-
gegenständen jeweils Beschlüsse gefasst hat. 

 
 
 
 
 

§8 
Aufsichtsrat 

 
1. Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern und setzt sich zusammen aus 

 
a. sieben von der Stadt Eschweiler entsandten Mitgliedern, 

 
b. zwei nach den Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes 1972 gewählten 

Vertretern der Arbeitnehmer der Gesellschaft. 
 

2. Der Bürgermeister der Stadt Eschweiler ist unter Anrechnung auf die Zahl der von der 
Stadt entsandten Mitglieder geborenes Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates. 
 

3. Stellvertretender Vorsitzender ist ein Mitglied des Aufsichtsrates, das von der Stadt  
Eschweiler bestimmt wird. 
 

4. Die Stadt Eschweiler ist berechtigt, jederzeit alle oder einzelne der von ihr jeweils in den 
Aufsichtsrat entsandten Personen als Mitglieder des Aufsichtsrates abzuberufen, so-
fern sie gleichzeitig neue Mitglieder des Aufsichtsrates entsendet. 
 

5. Aufsichtsratsmitglieder, die auf Veranlassung der Stadt Eschweiler in den Aufsichtsrat 
entsandt worden sind, unterliegen hinsichtlich der Berichte, die sie der Stadt zu erstat-
ten haben, keiner Verschwiegenheitspflicht (§ 394 Satz 1 AktG). Für vertrauliche Anga-
ben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse, gilt dies nicht, wenn ihre Kenntnis für die Zwecke der Berichte nicht von Bedeu-
tung ist (§ 394 Satz 2 AktG). In diesem Sinne sind die von der Stadt Eschweiler entsand-
ten Mitglieder des Aufsichtsrates gegenüber dem Rat der Stadt Eschweiler, seinen Aus-
schüssen und dem Bürgermeister oder einem von diesem zu benennenden Vertreter 
berichtspflichtig. 
 

6. Die von der Stadt Eschweiler entsandten Mitglieder des Aufsichtsrates unterliegen den 
Weisungen des Rates der Stadt Eschweiler bzw. der von ihm gebildeten Ausschüsse. 
 

7. Die Amtszeit eines entsandten Mitgliedes des Aufsichtsrates beginnt mit seiner Entsen-
dung und endet vorbehaltlich der Regelung gemäß Satz 2 mit dem Tage seiner Abberu-
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fung durch den entsendenden Gesellschafter bzw. durch den Personalrat, der Nieder-
legung des Amtes durch das jeweilige Mitglied des Aufsichtsrates oder dem Tode des 
jeweiligen Mitgliedes des Aufsichtsrates. Unbeschadet der Regelung gemäß Satz 1 en-
det für die von der Stadt Eschweiler entsandten Mitglieder des Aufsichtsrates, soweit 
sie im Zeitpunkt ihrer Entsendung ein Haupt- oder Ehrenamt oder Ratsmandant bei der 
Stadt Eschweiler innehatten, deren Amtszeit mit dem Ausscheiden oder der Abberufung 
aus diesem Haupt- oder Ehrenamt, ohne dass es weiterer Erklärungen oder Maßnahmen 
bedarf. 
 

8. Abwesende Mitglieder des Aufsichtsrates können dadurch an der Beschlussfassung des 
Aufsichtsrates teilnehmen, dass sie in der Sitzung schriftliche Stimmabgaben durch ein 
anderes Mitglied des Aufsichtsrates überreichen lassen. 
 

9. Der Aufsichtsrat tritt auf Verlangen eines Geschäftsführers oder auf Wunsch von zu-
mindest drei Mitgliedern des Aufsichtsrates zusammen, sobald es die Geschäfte erfor-
dern, mindestens aber zweimal innerhalb eines Geschäftsjahres der Gesellschaft. Der 
Vorsitzende, im Verhinderungsfalle sein Stellvertreter, beruft mindestens zwei Wochen 
vor dem Sitzungstermin mit eingeschriebenem Brief, Telefax oder E-Mail die Sitzung 
unter Angabe von Ort und Zeit und unter Vorlage der Tagesordnung ein. Bei der Berech-
nung der Frist werden der Tag der Absendung der Einberufung und der Tag der Ver-
sammlung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen können eine andere Form der Ein-
berufung und eine kürzere Frist gewählt werden. 
 

10. Der Aufsichtsrat darf sich eine Geschäftsordnung geben, die der Zustimmung der Ge-
sellschafterversammlung bedarf. 
 

11. Über die Sitzungen des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift zu fertigen, die der Vorsit-
zende zu unterzeichnen hat. Die Regelungen gemäß § 6 Abs. 8 und 9 gelten entspre-
chend. 
 

12. Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen des Aufsichtsrates teil, soweit der Auf-
sichtsrat nicht Abweichendes beschließt. Vertreter der Gesellschafter oder Sachver-
ständige sind auf Antrag von zumindest drei Mitgliedern des Aufsichtsrates zur Teil-
nahme an den Sitzungen zuzulassen, soweit der ordnungsgemäße Ablauf der Sitzung 
sichergestellt bleibt; ihnen kann das Wort in der Sitzung erteilt werden. 

 
 
 
 
 

§ 9 
Aufgaben des Aufsichtsrates 

 
1. Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung. Soweit in diesem Gesell-

schaftsvertrag keine abweichenden Bestimmungen getroffen sind oder gesetzlich nicht 
zwingend Abweichendes gilt, sind die Bestimmungen des § 52 GmbHG in Verbindung 
mit den in jener Bestimmung zitierten Bestimmungen des Aktiengesetzes auf den Auf-
sichtsrat der Gesellschaft nicht anzuwenden. 
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2. Der Aufsichtsrat kann die Bücher und Schriften der Gesellschaft einsehen und prüfen 
oder einzelne Mitglieder des Aufsichtsrates oder Sachverständige mit der Prüfung be-
auftragen. Die Rechte der Gesellschafter gemäß§ 51 a GmbHG bleiben unberührt. Nach 
Maßgabe des § 90 Abs. 3 bis 5 AktG kann der Aufsichtsrat von der Geschäftsführung 
jederzeit Berichterstattung verlangen. Die weiteren Einzelheiten regelt die Geschäfts-
ordnung des Aufsichtsrates. 
 

3. Gegenüber der Geschäftsführung vertritt der Aufsichtsrat die Gesellschaft gerichtlich 
und außergerichtlich. 
 

4. Der Aufsichtsrat entscheidet über 
 
a. die Wahl, die Entsendung von und den Vorschlag zur Entsendung von Personen in 

Aufsichtsräte, Verwaltungsräte oder ähnliche Organe von Beteiligungs- oder an-
deren Gesellschaften; 
 

b. die Einleitung von wesentlichen Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren 
durch die Gesellschaft jeweils außerhalb des beschlossenen Unternehmenspla-
nes; 
 

c. Empfehlungen zu Beschlüssen der Gesellschafterversammlung über den Ab-
schluss, die Änderung oder die Kündigung von Verträgen über Dienst- oder Werk- 
leistungen der Gesellschaft im Auftragswert von mehr als EURO 200.000 (EURO 
zweihunderttausend) netto im Einzelfall außerhalb des beschlossenen Unterneh-
mensplans oder einer, auch unbestimmten, Laufzeit von mehr als zwei Jahren; 
 

d. Empfehlungen zu Beschlüssen der Gesellschafterversammlung über die Ertei-
lung, die Beschränkung und den Widerruf von Prokuren und Generalvollmachten; 
 

e. die Einleitung und Erledigung von Rechtsstreitigkeiten, an denen ein Gesellschaf-
ter oder ein mit diesem verbundenes Unternehmen beteiligt ist; insoweit gilt § 47 
Abs. 4 GmbHG entsprechend; 
 

f. den Wechsel oder den Austritt der Gesellschaft aus dem jeweiligen Arbeitgeber-
verband. 

 
5. Für die in Abs. 4 lit. a) bis f), aufgeführten Geschäftsführungsmaßnahmen bedarf die 

Geschäftsführung der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates. 
 

6. Die Gesellschafter können dem Aufsichtsrat durch einstimmigen Beschluss weitere 
Aufgaben und Befugnisse übertragen. 
 

7. Der Aufsichtsrat prüft den vorgelegten Jahresabschluss, den Bericht über die Prüfung 
des Jahresabschlusses und den Vorschlag für die Verwendung des Jahresüberschus-
ses oder soweit einschlägig des Bilanzgewinns und berichtet der Gesellschafterver-
sammlung schriftlich über das Ergebnis der Prüfung. Für den Inhalt des Berichtes gilt § 
171 Abs. 2 AktG entsprechend. 
 

8. Der Aufsichtsrat unterbreitet der Gesellschafterversammlung einen Vorschlag zur Wahl 
des Abschlussprüfers. 
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§ 10 
Beschlussfassung des Aufsichtsrates 

 
1. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, darunter 

der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind. 
 

2. Ist der Aufsichtsrat nicht beschlussfähig, so hat unverzüglich mit einer Frist von zwei 
Wochen die Einberufung zu einem anderen Termin zu erfolgen. Bei der Berechnung der 
Frist werden der Tag der Absendung der Einberufung und der Tag der Versammlung 
nicht mitgezählt Sind trotz ordnungsgemäßer Einberufung auch in dieser zweiten Sit-
zung weniger als die Hälfte der Mitglieder anwesend, so ist der Aufsichtsrat dennoch 
beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung, die in diesem Fall per Einschreiben mit 
Rückschein zu erfolgen hat, hinzuweisen. 
 

3. Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-
men, soweit sich aus dieser Satzung nicht Abweichendes ergibt. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die Stimme des 
stellvertretenden Vorsitzenden. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben 
für die Bestimmung der Mehrheit der abgegebenen Stimmen außer Betracht. 
 

4. In eilbedürftigen, in die Zuständigkeit des Aufsichtsrates fallenden Angelegenheiten, 
die keinen Aufschub dulden, entscheidet der Vorsitzende des Aufsichtsrates mit min-
destens zwei weiteren Mitgliedern des Aufsichtsrates. Ist der Vorsitzende des Auf-
sichtsrates verhindert, entscheidet in den Fällen des Satzes 1 der stellvertretende Vor-
sitzende des Aufsichtsrates mit mindestens zwei weiteren Mitgliedern des Aufsichtsra-
tes. Diese Entscheidungen sind dem Aufsichtsrat in dessen nächster Sitzung zur Ge-
nehmigung vorzulegen. Der Aufsichtsrat kann die Eilentscheidung aufheben, soweit 
nicht bereits Rechte Dritter durch die Ausführung des Eilbeschlusses entstanden sind. 

 
 
 
 
 

§ 11 
Geschäftsführung, Vertretung 

 
1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsfüh-

rer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder 
durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur 
ein Geschäftsführer vorhanden, vertritt dieser die Gesellschaft allein. 
 

2. Die Gesellschafterversammlung kann durch einstimmigen Beschluss allen oder einzel-
nen Geschäftsführern die alleinige Vertretungsbefugnis einräumen und alle oder ein-
zelne Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. Die Bestellung 
und Abberufung der Geschäftsführer steht der Gesellschafterversammlung zu. 
 

3. Mindestens ein Geschäftsführer wird auf Vorschlag der Stadt Eschweiler von der Ge-
sellschafterversammlung bestellt und abberufen. Die Begründung und Kündigung der 
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Anstellungsverhältnisse obliegt ebenfalls der Gesellschafterversammlung. Die übrigen 
Mitglieder der Gesellschafterversammlung dürfen der Bestellung bzw. der Abberufung 
des vorgeschlagenen Geschäftsführers nur aus einem wichtigen Grund, der in der Per-
son des Vorgeschlagenen liegt, widersprechen. Der so bestellte Geschäftsführer kann 
gegen die Stimmen des Gesellschafters, von dem er vorgeschlagen worden ist, nur aus 
wichtigem Grund abberufen werden. 
 

4. Die Geschäftsführung gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung der Gesell-
schafterversammlung bedarf. 
 

5. Die Geschäftsführung hat den Aufsichtsrat und die Gesellschafter über den Gang der 
Geschäfte, insbesondere den Umsatz und die Lage der Gesellschaft, mindestens im Ab-
stand von drei Monaten schriftlich zu unterrichten. 

 
 
 
 
 

§ 12 
Unternehmensplan und Jahresabschluss 

 
1. Die Geschäftsführung hat jeweils bis zum 30.11. eines jeden Jahres einen Unterneh-

mensplan für das folgende Geschäftsjahr aufzustellen, der unter anderem die zu erwar-
tenden Aufwendungen, Erträge und Investitionen berücksichtigt, hierauf jedoch nicht 
beschränkt ist. Diesem Unternehmensplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde 
zu legen. Der Unternehmensplan ist der Gesellschafterversammlung unverzüglich zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 

2. Der Jahresabschluss ist in entsprechender Anwendung der Vorschriften des dritten Buches 
des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen. Unabhän-
gig von der Einstufung der Gesellschaft in die Größenklassen des dritten Buches des Han-
delsgesetzbuchs sind die Bilanz als vollständige Bilanz (§ 266 Abs. 1 Satz 2 HGB), die Gewinn- 
und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 HGB) und ein Anhang (§§ 
284, 285 HGB) aufzustellen. § 286 Abs. 4 HGB ist nicht anzuwenden. 

 
Zusätzlich zum Jahresabschluss ist die Geschäftsführung verpflichtet, zum Stichtag 31.12. 
einen Bericht zu erstellen, in dem die für die Gesellschaft relevanten Sachverhalte, Fristen 
und Regeln verschriftlicht werden. 
 

3. Buchführung und Bilanzierung haben den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
unter Beachtung des Steuerrechts zu entsprechen. Ändert die Finanzverwaltung nach-
träglich Ansätze des Jahresabschlusses oder ergeben sich Änderungen der Ansätze 
des Jahresabschlusses aufgrund sonstiger Entscheidungen der Finanzverwaltung, ins-
besondere im Zuge einer Betriebsprüfung, so ist vorbehaltlich zwingender handels-
rechtlicher Bestimmungen der berichtigte Abschluss maßgebend, sofern nicht die Ge-
sellschafterversammlung im Rahmen von Satz 1 etwas Abweichendes beschließt. 
 

4. Der Stadt Eschweiler werden die Befugnisse nach §§ 53 und 54 HGrG eingeräumt. 
 

5. Die Gesellschafterversammlung hat spätestens bis spätestens zum Ablauf der ersten acht 
Monate des laufenden Geschäftsjahres über die Feststellung des Jahresabschlusses und 
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über die Ergebnisverwendung für das abgelaufene Geschäftsjahr zu beschließen. Die Ge-
sellschafterversammlung kann außerdem beschließen, dass eine prüferische Durchsicht 
durch einen Wirtschaftsprüfer erfolgen soll, wenn der Jahresabschluss nicht aufgrund ge-
setzlicher Bestimmungen geprüft werden muss. 

 
 

§ 13 
Ergebnisverwendung und Gewinnverteilung 

 
1. Über die Ergebnisverwendung das heißt über die Verwendung des Jahresüberschusses 

zuzüglich eines Gewinnvortrages und abzüglich eines Verlustvortrages oder, soweit 
einschlägig, über die Verwendung des Bilanzgewinnes, entscheidet die Gesellschafter-
versammlung mit zumindest 75 % der abgegebenen Stimmen. 
 

2. Die Gesellschafterversammlung kann insbesondere beschließen, das Ergebnis ganz o-
der teilweise in Gewinnrücklagen einzustellen oder auf neue Rechnungen vorzutragen. 
 

3. Die Verteilung des Gewinnes erfolgt im Verhältnis der Geschäftsanteile zueinander. 
 

4. Wird die Mehrheit gemäß Abs. 1 nicht erreicht, ist der Jahresüberschuss entsprechend 
dem Verhältnis der Geschäftsanteile an die Gesellschafter auszuschütten. 

 
 
 
 
 

§14 
Einziehung von Geschäftsanteilen 

 
1. Der Geschäftsanteil eines Gesellschafters kann durch einstimmigen Gesellschafterbe-

schluss eingezogen werden, wenn 
 
a. der betroffene Gesellschafter schriftlich zugestimmt hat; 

 
b. in seiner Person ein wichtiger Grund vorliegt; 

 
c. ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt 

und nicht innerhalb von drei Monaten zurückgenommen wird, über sein Vermögen 
ein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist oder eine Verfahrensabweisung man-
gels Masse gemäß§ 26 lnsO erfolgt; 
 

d. in seinen Geschäftsanteil die Zwangsvollstreckung betrieben und diese nicht in-
nerhalb von drei Monaten nach Einleitung der ersten Zwangsvollstreckungsmaß-
nahme abgewandt wird oder 
 
 

e. ein Geschäftsanteil im Wege der Zwangsvollstreckung oder im Rahmen eines In-
solvenzverfahrens über das Vermögen eines Gesellschafters an einen Dritten ge-
langt ist, weil die Einziehung während des Verfahrens nach näherer Maßgabe von 
Abs. 4 nicht zulässig war. 
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2. An Stelle der Einziehung kann die Gesellschafterversammlung einstimmig die sofort 
wirksame Übertragung des Geschäftsanteils des betroffenen Gesellschafters beschlie-
ßen, und zwar auf die Gesellschaft, einen oder mehrere Gesellschafter oder einen oder 
mehrere Dritte, sofern der Abtretungsempfänger spätestens im Zeitpunkt der Be-
schlussfassung sein Einverständnis zur Übernahme des Geschäftsanteils oder Teilge-
schäftsanteils erklärt. Beschlussfassung und Einverständniserklärung des Überneh-
mers bedürfen der notariellen Beurkundung. 
 

3. Der betroffene Gesellschafter hat bei Beschlüssen nach Abs. 1 und 2 kein Stimmrecht. 
 

4. Die Einziehung und der Erwerb durch die Gesellschaft sind ausnahmslos nur zulässig, 
wenn die Abfindung gezahlt werden kann, ohne dass Stammkapital anzugreifen. 

 
 
 
 
 

§ 15 
Geschäftsanteile 

 
Verfügungen über einen Geschäftsanteil oder Teile eines Geschäftsanteiles bedürfen der Zu-
stimmung der Gesellschafterversammlung, über die einstimmig zu beschließen ist. 
 
 
 
 
 

§ 16 
Abfindung ausscheidender Gesellschafter 

 
1. Scheidet ein Gesellschafter nach § 14 aus der Gesellschaft aus, so erhält er eine Abfin-

dung. 
 

2. Die Abfindung ist von der Gesellschaft, im Fall der Abtretung von dem Erwerber, bei 
mehreren Erwerbern von diesen nach dem Verhältnis der erworbenen Teilgeschäftsan-
teile zu zahlen. Mehrere Erwerber haften nicht gesamtschuldnerisch. 
 

3. Maßgebend für die Ermittlung des Abfindungsguthabens ist der seiner Beteiligung am 
Stammkapital entsprechende Anteil des ausscheidenden Gesellschafters am Unterneh-
menswert, der auf der Grundlage der „Grundsätze zur Durchführung von Unterneh-
mensbewertungen" (Stellungnahme des Haupt-Fachausschusses des ldW Institut der 
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. „HFA 2/1983") in ihrer jeweils von dem ldW Institut 
der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. mit Sitz in Düsseldorf aktualisierten Fassung 
oder aufgrund entsprechender neuer Gutachten oder Stellungnahmen jenes Instituts 
auf den letzten, vor dem Ausscheiden liegenden oder mit ihm zusammenfallenden 31.12. 
zu ermitteln ist. 
 

4. Zwischenzeitliche Gewinnausschüttungen zu Lasten des bei der Unternehmensbewer-
tung zum 31.12. berücksichtigten Vermögens werden zuzüglich eines etwaigen Körper-
schaftsteuerguthabens auf die Abfindung angerechnet. Am Gewinn des auf den 31.12. 
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folgenden Geschäftsjahres nimmt der ausscheidende Gesellschafter im Falle der außer-
ordentlichen Kündigung und der Einziehung nach§ 14 nicht teil. Soweit der Ausschei-
dende mit dem Abfindungsbetrag im Anrechnungsverfahren anrechnungs- oder ver-
gütungsberechtigt ist, vermindert sich der Abfindungsbetrag mit der Maßgabe, dass 
Abfindung und Anrechnungs- und Vergütungsbetrag den Betrag nach Satz 1 ergeben. 
 

5. Das Abfindungsguthaben ist in zwei gleich hohen Jahresraten, beginnend sechs Monate 
nach dem Ausscheiden, auszuzahlen. 
 

6. Das jeweilige Abfindungs(rest)guthaben ist vom Zeitpunkt des Ausscheidens an mit  
2 % Punkten über dem jeweiligen Basiszins gemäß § 247 BGB, wird dieser Basiszins nicht 
mehr ermittelt, dem dann an dessen Stelle tretenden Zinssatz, zu verzinsen. Die Zinsen 
sind vorbehaltlich der Regelung gemäß Abs. 7 Satz 2 jeweils mit den Jahresraten gemäß 
Abs. 5 fällig. 
 

7. Eine vorzeitige Auszahlung des Abfindungsguthabens ist jederzeit auch in Teilbeträgen 
zulässig. In den Fällen des Satzes 1 sind die auf die ausgezahlten Beträge bis zum Zeit-
punkt der Zahlung angefallenen Zinsen abweichend von der Regelung gemäß Abs. 6 
Satz 2 jeweils zeitgleich mit den Zahlungen auf das Abfindungsguthaben fällig. 
 

8. Soweit in den Fällen des Ausscheidens gleich aus welchem Grunde Geschäftsanteile 
gegen Abfindung zu übertragen sind, hat die Übertragung des Geschäftsanteils/ der 
Geschäftsanteile auf den oder die Erwerber unverzüglich nach Entstehen des Erwerbs-
rechtes zu erfolgen, und zwar unabhängig davon, ob die Höhe der Abfindung bereits 
feststeht und ob die Zahlung der Abfindung in einem Betrag oder in mehreren Raten 
erfolgt. 
 

9. Bei der Anteilsbewertung ist auf Verlangen des ausscheidenden Gesellschafters auf 
dessen Kosten ein Sachverständiger hinzuzuziehen. Kommt über die Bemessung des 
Abfindungsguthabens zwischen dem ausscheidenden Gesellschafter und dem jeweili-
gen Abfindungsschuldner (Gesellschaft oder Erwerber) keine Einigung zustande, so hat 
auf Antrag des Abfindungsschuldners oder -gläubigers ein von dem ldW Institut der 
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. mit Sitz in Deutschland zu benennenden Wirt-
schaftsprüfer bzw. eine von jenem Institut benannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
das Abfindungsguthaben schiedsgutachterlich festzusetzen. Für die Kosten dieses 
schiedsgutachterlichen Verfahrens gelten die §§ 91 ff. ZPO entsprechend; der 
Schiedsgutachter hat auch über die Verteilung der Kosten zu entscheiden. 

 
 
 
 
 

§ 17 
Wettbewerbsverbot 

 
Die Gesellschafter unterliegen im Stadtgebiet Eschweiler ausschließlich einem etwa nach 
zwingenden gesetzlichen Bestimmungen für sie geltenden Wettbewerbsverbot. Im Rahmen 
ihres Wettbewerbsverhaltens am Markt haben sie jedoch sowohl im Verhältnis zueinander als 
auch im Verhältnis zur Gesellschaft die Grundsätze kaufmännischer Loyalität zu beachten. 
 
 



Gesellschaftsvertrag 
 
 
 
 
 

 
 
 

Stand: 04.10.20124 Seite 13 von 13 

Anlage 04 

 
 

§ 18 
Offenlegung, Veröffentlichung, Vervielfältigung, Bekanntmachungen, Kosten 

 
1. Die Bekanntmachungen der· Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger, soweit eine Ver-

öffentlichung gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 
 

2. Die Offenlegung des Jahresabschlusses richtet sich nach den handelsrechtlichen Vor-
schriften. Darüber hinaus gelten die Bekanntmachungs- und Auslegungsvorschriften 
des § 108 Abs. 2 Nr. 1 lit. c) GO NRW. 
 

3. Im Übrigen werden Bekanntmachungen im Amtsblatt der Stadt Eschweiler veröffent-
licht. 
 

4. Die Kosten der Gründung trägt die Gesellschaft bis zu einem Betrag von EURO 5.000 
(EURO fünftausend). 

 
 
 
 
 

§ 19 
Schlussbestimmungen 

 
1. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder 

werden, so soll dies die Gültigkeit dieses Vertrages im Übrigen nicht berühren. Die Ge-
sellschafter verpflichten sich zusammenzuwirken, um die unwirksame oder undurch-
führbare Bestimmung durch eine wirksame oder durchführbare Bestimmung zu erset-
zen, die im wirtschaftlichen Ergebnis der unwirksamen oder undurchführbaren Bestim-
mung möglichst nahekommt. Die Regelung gemäß Sätzen 1 und 2 gilt entsprechend in 
den Fällen, in denen dieser Vertrag eine Lücke aufweist. Beruht die Unwirksamkeit auf 
einer Leistungs- oder Zeitbestimmung, tritt an die Stelle der unwirksamen Bestimmung 
das gesetzliche Maß. 
 

2. Eine Änderung oder Ergänzung dieses Vertrages auch des in diesem Absatz geregelten 
Schriftformerfordernisses selbst sowie eine Aufhebung dieses Vertrages bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit keine strengere Form zwingend erforderlich 
ist. 
 

3. Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle aus und/ oder im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag etwa in Zukunft zwischen den Gesellschaftern auftretenden Auseinanderset-
zungen jeder Art ist soweit sich nicht aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen Ab-
weichendes ergibt Eschweiler. 
 

4. Die in dieser Satzung zur Einrichtung sowie Befugnisse des Aufsichtsrates getroffenen 
Regelungen treten erst in Kraft, wenn die dem Aufsichtsrat angehörenden Arbeitneh-
mervertreter vom Betriebsrat benannt sind. Bis zu diesem Zeitpunkt obliegen sämtliche 
dem Aufsichtsrat zugewiesenen Pflichten und Befugnisse der Gesellschafterversamm-
lung. 


